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muß — ist die Straße, wo ich Liebe suchte, die man mir
bezahlte -- ist die Gosse, in der du mich fandest. Adoretto, als ich
deine unendliche Liebe zu mir sah, da erkannte ich meine
Erbärmlichkeit und ich verließ dich. Die Scham brannte in mir
und zugleich die Sehnsucht — nach deiner Reinheit, deiner Liebe,
nach deinen gütigen blauen Augen und zärtlichen bleichen
Händen. Einmal wollte ich dich noch sehen und ich sah, wie du
auf der Bühne zusammenbrachst. Da wußte ich, daß du littest um
mich und ich kam zu dir."

Im Osten brennt es lichterloh. Die Welt liegt gebadet in Blut
und Rosen. Zauberhaft schimmert das Firmament gleich einer
Perlmutterschale, rot und golden. Adoretto kriecht zu ihm hin,
birgt den Kopf an des Geliebten Brust.

„Ich liebe dich — ich bete dich an!"
Ueber Jean Louis Wangen rollen Tränen. Er faßt Adoretton

Kopf, zieht ihn empor zu sich und sagt: „Wen du liebst, dem
sind alle Sünden vergeben." Die blauen Augen versinken in den
schwarzen — glühende Lippen brennen aufeinander in Seligkeit
— für immer —

Die Sonne ist aufgegangen. In unbeschreiblicher LIerrlichkeit
tanzen ihre Strahlen und schütten herab einen Regen von Purpur

und Gold.
Ende

GEDICHT
Jüngling, Dein will ich gedenken,
Der Du mich so tief beglückt,
Will mich tief zurück versenken,
Ganz mich der Erinn'rung schenken,
Um von diesem Wald umgeben,
Einmal noch Dich zu erleben,
Wie Du damals mich entzückt.

Fern ist dieser Wald dem andern,
i Niemals werden Deine Füße wohl auf diesen Pfaden wandern.

Doch der gleiche Himmel wölbt sich über beiden,
hoch und klar,

So wie damals, als das Beben Deiner Schultern nah mir war.

Und die gleichen Kiefern streben
So wie damals zu den Sternen,
So — wie Wünsche sich zu Fernen,
die sie nie erreichen werden.
Dennoch sehnsuchtsvoll erheben.



Und wie damals streicht der Nachtwind
Durch der dunklen Kiefern Kronen,
Wiegt sie zärtlich, küßt sie leise,
So wie einst ich Dich geküßt.
Als Du mir auf dunkelm Moose
Hell im Arm gelegen bist.
Deinen Augen, blonder Knabe
sollen fortan meine Lieder,
Meine stillen Stunden gelten.
Dein sei meine schönste Gabe;
Gibt das Schicksal Dich mir wieder,
Deine Augen, blonder Knabe,
Schließen in sich alle Welten. Harry.

Das neue, eidg. Strafgesetz
(Etwas über § 194)

Einige Zeit vor der Abstimmung hat sich ein durchaus
achtbarer Artkollege dem Schreiber dieses dahin geäußert, daß er
gar nicht für das neue Strafgesetz eingenommen sei, enthalte
dasselbe doch in § 194 eine krasse Ungerechtigkeit den Homo-
croten gegenüber. Während beim heterosexuellen Verkehr das
Schutzalter auf 16 Jahre festgesetzt sci_ verklausuliere _§ 194
dasselbe beim Jungmann auf 20 Jahre.

Dem muß entgegengehalten werden, daß § 194 ausdrücklich
von der „Verführung" eines Jugendlichen von 16 bis 20 fahren
spricht. Wenn schon die körperliche Entwicklung und Reife des
Jungmannes allgemein zwei Jahre höher, also bis zum 18. Altersjahre

angenommen wird, während bei Mädchen 16 Jahre für unser

nördliches Klima gelten, hat der Gesetzgeber somit noch
zwei Jahre hinzugenommen. Insofern scheint dies eine ungleiche
Behandlung unserer Art gegenüber. Ein verantwortungsbewußter
Homoerot wird dies jedoch nie als eine Spitze gegen sich
ansehen, weil er sich sagen wird, ein unreifer und minderjähriger
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W" NOTIZ
Die Adresse für die „Liga f. AI.", sowie für Redaktion und Verlag

des „Menschenrecht" ist:
Postfach Bahnhof 10 133, Zürich

nicht 705, wie in letzter Nummer irrtümlich veröffentlicht wurde.
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